
2. Dynamische Geltung von Verweisungsklauseln

III. Fazit
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Blick ins Kirchenarbeitsrecht: Die praxisrelevanten Änderungen aus der MAVO-
Novellierung 2017

Die Vollversammlung der Diözesen Deutschlands hat am
19.6.2017 die Einführung einer neuen Rahmen-MAVO be-
schlossen. Diese 7. Novellierung der Rahmen-MAVO bringt
Änderungen insbesondere bei der Festlegung des Einrich-
tungsbegriffs, im Umgang mit Leiharbeitnehmern sowie
bei den Beteiligungsrechten der Mitarbeitervertretung in
wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Auswirkungen auf
den einzelnen katholischen Arbeitgeber werden insbeson-
dere davon abhängen, wie vehement die Mitarbeiterver-
tretung von ihren neuen Handlungsmöglichkeiten Ge-
brauch macht. Die wesentlichen praxisrelevanten Änderun-
gen sollen im Folgenden näher erläutert werden.

I. Festlegung des Einrichtungsbegriffs

Heft 3 Beiträge öAT 2018, 10009 51



1. Zustimmungsverweigerungsrecht der MAV

2. Beweislast des Arbeitgebers

II. Bildung von Gesamtmitarbeitervertretungen

III. Bildung eines Wirtschaftsausschuss

1. Auswirkungen auf die Praxis
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2. Kumulation von Informationspflichten

4. Zeitpunkt der Unterrichtung

5. Vorlage von Unterlagen

IV. Mitbestimmung beim Einsatz von
Leiharbeitnehmern

1. Mitbestimmungspflichtige Sachverhalte
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2. Umfang der Unterrichtung

a) Angabe der Überlassungsdauer

b) Information über Überlassungserlaubnis

c) Vorlage von Unterlagen

V. Stärkung der Rechte von Leiharbeitnehmern

&
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